
414 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

3. 6. 1971 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1971, mit dem das Bundesgesetz betreffend 
die Finanzierung der. Autobahn Innsbruck­

Brenner geändert wird 

Der Nationalrat hat' beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz betreffend die' Finanzierung 
der Autobahn Innsbruck-Brenner, BGBl. 
Nr. 135/1964, in' der Fassung -der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 224/1967 und 443/1969 wird' wie 
folgt geändert: ' 

1. D"er erste Satz des § 1 hat' zu lauten: 

"Der Bund.hatfür die Benützu~ ,der Brenner­
autobahn und der Inntalautobahn, von der Ab­
zweigung Innsbruckl Anschlußstelle West bis 
Innsbruckl Anschlußstelle Süd ein Entgelt zu 
verlangen. " 

2. Der § 2 hat zu lauten: 

,,(1) Die Herstellung, Erhaltung und Finanzi~­
rung der in § 1 bezeichneten Autobahnen sowie 
die Einhebung des Benützungsentgeltes und der 
aus Nebenbetrieben ,gezogenen Entgelte wird 
einer Kapitalgesellschaft übertragen. Diese Ent­
gelte werden' der Kapitalgesellschaft zur' Ab­
decku~ der Kosten für die Herstellung, Erhal­
tung undFinanzierungder~n § 1 bezeichn'eten 
Autobahnen, der Kootender Einhebung des Be­
nützungsentgeltes sowiederang'emessenen Ver­
waltungskosten überlassen. 

(2) Die Kapitalgesellschaft nach Abs. J ist' in 
der Form einer Aktiengesellschaft zu errichten 
(Brenner AU1JObahn Aktiengesellschaft), deren 
Anteile bei einem Grundkapital bis zu 10 Mil­
lionen Schilling dem Bund mit 90 v. H. und dem 
Land Tirol mit 10 v. H. und bei einem Grund­
kapital über 10 Millionen Sch,illing ,dem Bund 
mit 75 v. H. und dem Land Tirol mit 25 v. H. 
vorbehalten bleiben.' Die Sa,tzungder Aktien­
gesellsclwft und jede Satzungsäooerung sowie 
die Bestellung und Abberufung von Vorstands-

und Aufsichtsratsmit,gliedern be·dürfen der Zu­
stimmung der Bundesregierung." 

,3. Der § 3 hat zu lauten: 

,,(1) Der Bundesminister für Finanzen wird 
erm~chtigt, für·die im: In- und Ausland durch­
zuführenden Finanzoperationen (Aufnahme von 
Anleihen, parlehen und sonstigen' Krediten) der 
Brenner Autobahn Aktiengesellschaft Haftun­
gen namens des Bundes als Bürge und Zahler 
(§ 1~57 .des allgemeinen bürgerlichen Gesetz­
buches) zu übernehmen. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen darf von 
der im Abs. 1 erteilten Ermächtigung nur dann 
Gebrauch machen, wenn 

a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag 
(Gegenwert) der Haftung 6400 Millionen 
Schilling einschließlich der Zinsen und 
Kosten nicht übersteigt; 

b) die Finanzoperationini Einzelfall den 
Bettag (Gegenwert) von 1000 Millionen 
Schilling einschließlich der Zinsen und 
Kosten nicht übersteigt; 

c) die La~fzei.t der Finanzoperation 30 Jahre 
nicht übersteigt; . , . 

d) die prozent~elle . Gesamtbelastung bei 
Anleihen, Darlehen und sonstigen Kre­
diten in inländischer Währung unter Zu­
'grundelegurigder folgenden Formel· nicht 
mehr als das Zweieinhalbfache des im Zeit­
punkt. der Finanzoperati:on geltenden Zins­
fußes für Eskontierungen der Oesterreichi­
schen Naltionalbank {§, 48 Abs. 2 des 
Nationa,ltbankgesetzes 1955, BGBl. ,Nr. 184, 
-in der Fassu~ des Bundes,gesetzesBGBl. 
Nr. 276/1969) beträgt: 

Rückzahlungskurs abZÜglich) 
Nettoerlös der Finanzope-

100 X (Zinsfuß + ration in Hundertsätzen 
mittlere Laufzeit 

Nettoerlös der Finanzoperation in Hundertsätzen; 

e) die prozentuelle GesamtbelaStung bei An­
leihen, Darlehen und sonstigen Krediten 
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2 414 der Beil.n 

in ausländischer Währung nach der Formel 
laut lit. d nicht mehr alS das Zweieinhalb­
fache ,des arithmetischen Mittels aus den 
im Zeitpunkt der Finanzoperation gelten­
den offiziellen Diskontsätzen in Belgien, 
der Bundesrepublik Deutschland, Frank­
reich, Großbritannien, den Niederlanden, 
Schweden, der Schweiz und den USA 
(New York) beträgt; 

f} die Finanzoperation in Schilling, Belgischen 
Franken, Deutschen Mark, Englischen 
Pfunden, Französischen Franken, Holländi­
schen Gulden, Italienischen Liren, Japani­
ISchen Yen, Kanadischen Dollar, Schwedi­
schen Kronen, Schweizer Franken, US­
Dollar oder in ReChnungseinheiten, die 
auf mehreren dieser Währungen beruhen, 
erfolgt. 

(3) Der Bundesminister für, Finanzen wird 
ermächtigt, ,die gemäß Abs. l' und 2 übernom­
menen Haftungen über relie vertraglich verein­
barte Laufzeit zu erstrecken; 

a) wenn eine Prolongierung der Fälligkeit 
der Verpflichtungen aus' Finanzoperationen 
vertraglich vorgesehen ist und vom Schuld­
ner in Anspruch genommen wird oder zur 
Vermeidung einer Inanspruchnahme dl!s 
Bundes aus der Haftung infolge unvorher­
sehbaJr eingebreteirer wirtsChaftlicher od,er 
finanzieller Schwiecigkeitendes Haupt­
schuldners geboten ist und der Gläubiger 
zustimmt, 

b) jedoch nur insoweit, als durch dLe Prolon­
gierungen d~e vertragl~ch vereinbarte Lauf­
zeit um nicht mehr als fünf Jahre über­
schritten wird, 

e) wenn. die Mehrleistungen an Zinsen im 
Haftungsrahmen für Zinsen und Kosten 
Deckung finden und 

'. d) wenn .aie sich j~weils ergebende Gesamt­
. laufzeit die im. .A:bs. 2lit. e festgesetzte 

Laufzeit nicht übersteigt. 

(4) Bei der Feststellung ,des Nettoerlösesgemäß 
Abs. 2 Irt. dund lit. e sind die Em~ssjons- und 
Zuzählungsverluste, Begebungsprovisionen, 
Werbe- und Druckkosten (Bege'bungskosten) 
vom Br:uttoerlös .in Abzug zu bdngen. 

. (5) Für die Beurteilung der Gesamtbelastung 
bei Krediten, bei welchen die Zinssätze jeweils 
für bestimmte Zeitabschnitte variabel festgesetzt 

. , 

weroen, ist für die vertragliche Laufzeit die 
Gesamtbelastung nach der Formel laut Abs. 2 
lit. d zum Zeitpunkt ,des Vertragsaoochlusses 
maßgebend. Für die Ermittlung der Gesamt­
belastung bei Anleihen sind vertraglich vorge­
sehene Tilgungsmöglichkeitendurch freihändigen 
Rückkauf nicht zu berücksichtigen. 

(6) Wird die Haftung des Bundes gemäß Abs. 1 
und 2 für Fremdwährungsbeträge iibernommen, 
so sind diese zu den im Zeitpunkt der Haftungs­
übernahmevom Bundesminister für Finanzen 
jeweils festgesetzten Kassenwerten auf die ge­
nannten Höchstbeträge anzurechnen. 

(7) Wird der Bund aus der Haftung in An­
spruch genommen oder lei~teter zur Vermei­
dung einer Inanspruchnahme aus der Haftung 
Zahlungen an die Brenner Autobahn Aktien­
gesellschaft, so sind die Aufwendungen hiefür 
aus dem Ertrag der Bundesmineralölsteuer zu 
bestreiten." 

'. 4. Der § 3 a hat zu lauten: 

"Die Forderung der Kapitalgesellschaft gegen 
den Bund auf überlassung ,der En~gelte gemäß 
§ 2 Abs. 1 ist ah dem Kalenderjahr 1968 höch­
stens mit dem Betrag in d~e Jahresabschlüsse der 
Kapitalgesellschaft einzUlStellen, den die Kapital­
gesellschaft für die Herstellung, Erhaltung und. 
Finanzierung der Brennerautcibahn und der Inn­
talautobahn von der Abzweigung Innsbruckl 
AIlJSchJußstelle WesJt bis Innsbruckl An:srchJluß'SteUe 
Süd sowie für die KO$ten der Einhebung der 
En t:gelte gemäß § 2 Albs. 1 und zu'r Deckung an­
~emessener Verwaltungskosten aulgewendet hat." 

Artikel TI 

Mit der VollZliehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

hins~chtlich Art. I Z. 1, Z. 2, soweit sie sich 
auf § 2 Abs. 1 bezieht, und Z. 3, soweit sie sich 
auf § 3 Abs. 7 bezieht, der Bundesminister für 
Bauten und Technik, 

hinsichtl.kh Art. I Z. 2, soweit sie sich auf § 2 
Abs. 2 erster Satz bezieht, Z. 3, soweit sie' sich 
auf § 3 Ahs; 1 bis 6 bezieht, und Z. 4, der BUn­
desminister für· Finanzen und 

. hinsichtlich Art. I Z. 2, soweit sie sich a·uf § 2 
Ans. 2 zweiter Sait;z bezieht, die Bundesregierung . 
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414 d-er Beilagen 3 

Erläuternde Bemerkungen 

Mit der Bundesstraßerrgesetznovelie 1964, 
BGBt. Nr. 134, wlurdle .die Autobahn Innsibruck­
Brenner als Bundesstraße erklärt und ihr Ver­
lauf gesetzlich m'it Innsbruckl Anschlußstelle Ost 
-Schönberg-Staatsgr,en:z<: Bl'ennerpaß festgelegt. 
Mit Bundesgesetz vom 3. Jänner 1964. BGB!. 
Nr. 135, b,etrefIend die Fananzierung der Auto­
bahn Innshruck-Brenner ist mit der Herstel­
lung, Erhaltung und! Finanzierung der Brenner­
aUt<lhahn ,eine Kapitalgesellsmaft, die Brenner 
Autobahn Aktiengesellschaft beauftra,gt worden, 
die den Bau d,er Autobahn diurch Kreditaufnah­
men mit Bundeshaftung finanzierte. Die Brenner­
autoIbahn ist nunmehr praktisch ferüggestellt; 
der Verkehr ',in R.ichtung Süden wird von italie­
nischer SeÜe bereits autoIbahnmäßig üibernom-

Der Bau des "W esta,stes" (einschließlich 
Nebenkosten) wird etwa 400 Millionen Schilling 
kosten und soll durch weitere Kreditaufnahmen 
der Gesellsch'aft. für die der Bund als Bürge und 
Zahler haftet, finanziert werden. 

Der Haftungsrahmen des Bundes ist <ferzeit 
mit 2800 Millionen Schilling (0 h h e Zinsen und 
Kosten) begrenzt und soU zum Bau des "West­
astes" auf 3200 Millionen Sch,illing erhöht wer­
d~n. Hiebei soll gleichzeitig einem ErkeU:nitnls des 
Verfassungsgerichtshofes vom 10. Dezember 
1966, G 22/66, in der Form R.echnung getra,gen 
werden, daß entsprechend denülbrigen Haftungs­
gesetzen des Bundes der Haftungsrahmen nun­
mehr auf Kapital' ein s e h I i e ß 1 ie h Zinsen 
und Kosten abg,estellt wird, wodurch sich unter 

men. Berücksichtigung der Entwicklung des Zins-
Durch das aLs Regtierungsvorlage dem Parla- niveaus und der sflhr langen Laufzeit (maximale 

ment übermittdteBundesstraßengesetz 1971 5011' Laufzeit der Kredite his zu 30 Jahren) eine Ver­
d'er bisher als Bestandteil ,der Inntalautobahn ,doppelung ,des Halftungsrahmens auf somit 
geltende "Westast" vor Innsbruck/An~chlußstelle 6400 Millionen Schilling ergibt. Die Mauteinnah­
Süd his Innsbruck/Ansch1ußstelle West Bestand- men (1970: rund 92 Millionen Schilling), Q,ie der 
teil der Brennerautiobafm werden. Damit wird Brenner Autobahn Aktiengesellschaft ZlUr Ab­
die Inntalautobahn v,on Kuf.s~ein his Landeck im , deckung ihrer VerbmcUichkeiten vom Bund zu 
Inntal laufen, die Brennerautobahn mit den übenlassen sindh werden sich nach SchJießung,der 
heiden Abzweigungen Inn~bruck/W est und Inns-: letzten Lücke d'er Inntalautohathnund der Fort­
bruck/Ost begnnnen 'llndlbis zur St~a'tsgrenze am; führung dlec Autobahn auf italienischer Seite 
Bre11l11erpaß reichen. . voraussichtlich' beträchtlich erhöhen unldes der 

Die ehestmögliche Errichtung ,d~s "Westastes" i Gesellschaft ermöglichen, ne~en der Tragung der 
würde für die Brenner Arutolbahn Aktiengesell-' lau;fenden K?ste~:wch el~en entsprechenden 
schaft beträchtliche Vorteile mit sich bringen. da· Tell des Kapltaldlenstes zu .ubernehmen. Sofern 
der ,gesamte von Westen (Arllbergpaß, ,Fernpaß, ' der Bu~d au~ der .Haftung 1D Anspruch ,g~om­
Zirlerberg) kommende Verkehr ,schon frühzeitig mell Wird. iSI1~d di:. Zahlungen. ~us den Mitteln 
auf die Brennenutohahn ,gebracht wird. Die bis- der BUll'desmmeralolsteuer zu leIsten. 
herigen Erfahrungen haben nämli,ch, gezyigt, daß Im Zusammenhang mi,t der iErriclttung des 
gerade der von W,esten kommende Autofahrer "W,estastes" 1St weiter vorgesehen, das derzeitige 
sich nach der langwierigen Durchfahrt durch das Grundkapitd der Brenner Al\ltobahn Aktien­
St3!dtigebiet von InnSibruck nicht mehr Zu einer gesellschaft von 10 Millionen Schilling analog zu 
Benützung der Autobahn entschließt. Darüber den verßleichibaren sonstigen großen S,traßen­
hinaus würde durch die Errich'tung des "West- gesellschaften auf 200 Millionen Schilling zu er­
astes" insbesondere noch el1feicht, daß der Durm- höhen, wOibei <ler Prozentsatz der Beteiligung 
zugsverkehr, der ,derzeit wichtige Straßenzüg,e von des Bundes von <lerz·eit 900/0 auf 75% 'sinkt und 
Innsbruck iblockiert, fcühzej,tig aus dem Stadt- jener des Landes Tim! von 10% auf 25% 'Steigt. 
gebiet herausgenommen wird~ was zu einer Die EinzahJUIllg des Erhöhußlgsbetrages in fünf 
wesentlichen Verbesserung der Verkehrslage in Jahresraten ~.Ib 1972 wird :zu einer entsprechen­
Innsbruck führen würde. . den Ve~be5serung. der Liquiditätslag.e der Gesell-

2 

414 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 9

www.parlament.gv.at



4 414 der Beilagen 

schaft führen umL das Grundkapital der tatsäch­
lichen Größe der Gesellschalft anpassen. 

Angesichts der Bedeutung dieses "Westastes" 
für den Fremdenverkehr Tirols und somit für die 
Gesamtwirtschaft österreichs wurde der § 3 
Abs. 1 derart formuliert, daß die Errichtung des 
"Westastes" durch die Brenner Autobahn Aktien­
gesdlschaft unabhängig vom Zeitpunkt des In­
krafttretens des Bundesstraßengesetzes 1971 so­
fort nach Inkrafttreten dieses' ßlund,esgesetzes in 
Angriff genommen werden kann. 

Die Bestimmungen des Art. I Z. 3, soweit sie 
sich auf § 3 Abs. 1 bis 6 beziehen, haben eine 
Verfügung über Bundesvermögen zum Gegen­
stand und bedürfen somit gemäß Art. 42 Abs. 5 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 keiner Mitwirkung des Bundesrates. 

Zu den einzelnen Bestimmungen ist noch zu 
bemerken: -

Art. I Z. 1: 

Zu § 1 1. Satz: 

Die Bestimmung legt fest, daß der "Westast" 
ebenso wie d~e Brennenutobahn zu bemamen ist. 

Art. I Z. 2: 

Zu § 2 Abs. 1: 
Die Bescimmungermöglicht es, die Errichtung 

des "Westastes" unabhängig vom Inkrafttreten 
des Bundes,straßengesetzes 1971 sofort nach In­
krafttreten dieses Bundesgesetzes in Angriff zu 
nehmen. 

Zu § 2 Abs. 2: 
Die Neuformulierung des 1. Satzes ermöglicht 

die mit der Kapitalerhöhung zusammenhängende 
Anderung ,des Bete~Ii,gungsverhältnisses an der 
Brenner Autobahn Aktiengesellschaft zwischen 
dem Bund und dem Land Tirol von 90 : 10 auf 
75: 25. 

Art. IZ. 3: 

U~ die D~rchführung von Finanzoperationen 
zuerleichiern, wird im nunmehrigen§ 3 Abs. 2 
auf die bisherige Begrenzung der Normalverzin­
sung verzichtet und ilUr die maximal zulässige 
Gesamtbelastung, ,dieriach der bisherigen Formel 
zu berechnen ist, determiniert. Damit wird einer 
Empfehlung des Staatsschuldenausschusses . bei 
der österreichi~chen Postsparkasse an den Bun­
desminister für Finanzen, im Bundesfinanzgesetz 
1971 bei der Textierung des Art. VI Abs.1 auf 
eine unterschiedliche Begrenzung der Nominal­
und Effektivverzinsung bei der Aufnahme von 
Anleihen, Darlehen und sonstigen Krediten 
durch den Bund zu verzichten, durch die An­
passung an die . dies/bezüglichen Bestimmungen 
Rechnung' getragen. 

Zu § 3 Abs. 1: 

Durch die Neuformulierung soll klargestellt 
werden, daß die Brenner Autobahn Aktiengesell­
schaft die erforderlichen Finanzoperationen 
sowohl im Inland als auch im Ausland durch­
führen kann. 

Zu §3 Abs. 2: 

Der bisherige Haftungsrahmen von 2800 Mil­
lionen Schilling wird im Hinblick darauf, daß 
auch der "Westast" von der B,r,enner Autobahn 
Aktiengesellschaft gebaut wird, wodurch zusätz­
liche Kosten entstehen, um 400 Millionen Schil­
ling auf 3200 Millionen Schilling aufgestockt. In 
Anpassung an die übrigen Haftungsgesetze wird 
der Haftungsrarunen nunmehr auf Kapitale i n­
s chi i e ß 1 ich Zinsen und Kosten abgestellt, 
wodurch sich die Erhöhung auf 6400 Millionen 
SchiHing im Gesamtbet'rag und auf 1000 Millionen 
Schilling im Einzelfall ergibt. Da die Entwicklung 
des Zinsniveaus auf einen so großen Zeitraum 
(maximale Laufzeit der Kredite bis zu 30 jahren) 
nicht vorhergesehen werden kann, muß vorsorg­
licherweise damit gerechnet werden, daß die Zin­
sen und Kost,en das Kapital er,reichen können. 
Mit dieser Bestimmung wird zugleich der vom 
Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis 
vom 10. Dezember 1966, G 22/66 (Entschei­
dungsgründe, zweiter Teil, Abschnitt 13, Z. I1I) 
zum Ausdruck gebrachten Meinung hinsichtlich 
einer dem Art. 18 Abs. 1 des Bundes-Verfas­
sungsg,esetz ,entsprechenden Determinierung Rech­
nung getiragren. 

Zu § 3 Abs. 3: 

Der bisherige § 3 Abs. 3 wurde in Anpassung 
an die neueren Haftungsgesetze formuliert. Ver­
gleichbareBestimmungen hat der Nationalrat 
bereits in der öIG-Gesetz-Novelle 1969, BGBI. 
N r. 47/1970, sowie im Bundesgesetz, betreffend 
die übernahme der Bundeshaftung für Finanz­
operationen der österrreichischen Stickstoff­
werke AG, BGBI. Nr. 252/1967 in der Fassung 
des Bunde~gesetzes BGBI. Nr. 414/1969, erlassen. 

Zu § 3 Abs. 5: 
Die Beurteilung der Gesamtbelastung bei Kre­

diten mit variablen Zinssätzen sowie bei Anleihen 
mit Tilgungsmöglichkeiten durch. freihändigen 
Rückkauf wurde zwecks eindeutiger KlarsteIlung 
im Gesetzestext selbst vorgenommen. 

Zu § 3 Abs. 7: 
Mit dieser Bestimmung soll klargestellt wer­

den, daß der Ertrag der Bundesmineralölsteuer 
auch dann zur Bestreitung von Aufwendungen 
des Bundes herangezogen werden kann, wenn 
der Bund zur Vermeidung einer Inanspruch­
nahme aus der Haftung Zahlungen unmittelbar 
an die Brenner Autobahn Aktiengesellschaft 
leistet. 
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Gegenüberstellung der alten und neuen Bestimmungen 

Brenner Autobahn Gesetz 
BGBL Nr. 135/1964 in der Fassung BGBL 

Nr. 224/1967 und 443/1969. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1 

Der Bund hat für die Benützung der mit Bun­
desgesetz vom 3. Juni 1964, BGBL Nr. 134, als 
Autobahn erklärten Strecke Innsbruck-Brenner 
ein Entgelt zu verlangen. Dieses ist in allgemei­
nen Richtlinien nach Fahrzeuggattung und Ent­
fernung festzusetzen. Die Höhe des Entgeltes 
kann auch von anderen Merkmalen abhängig 
gemacht werden, insoweit dies im Interesse der 
Wirtschaftlichkeit des Straßenbetriebes geboten 
ist. 

§ 2 

(1) Die Herstellung, Erhaltung und Finanzie­
rung der Brennerautobahnsowie die Einhebung 
des Benützungsentgeltes nach § 1 und der aus 
Nebenbetrieben der Brennerautohahn gezoge­
nen Entgelte wird einer Kapitalgesellschaft über­
tragen; diese Entgelte werden der Kapitalgesell­
schaft zur Abdeckung der Kosten für die Her­
stellung, Erhaltung und Finanzierung der Bren­
nerautobahn, de,r Kosten der Einhebung des 
Benützungsentgeltes . sowie der angemessenen 
Verwaltungskosten überlassen. 

(2) Die Kapitalgesellschaft nadl Abs. 1 ist in 
der Form einer Aktiengesellschaft zu errichten 
(Brenner Autobahn Aktiengesellsch.a.ft), bei we1-
ch·er dem Bunid Anteile im Ausmaß von 90 v. H. 
und dem Land Tirol Anteile im Ausmaß von 
10 v. H. vQrlbehalt,en 'bleitben. Die Satzung der 
Aktiengesdlsroaft und jede Sa:tzunlgsänderung 
sowie die Bestellung und Abberufung von V 01'­

sta'nd.s- und AufsidltsratsmitgLiedern bedürfen der 
Zustimmung der Bundesregierung. 

§ 3 

(1) Der Bundes~inister für Finanzen wird 
ermächtigt, Haftungen namens des Bundes 
gemäß § 1357 des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches für Anleihen, Darlehen und son­
stige Kredite der Brenner Autobahn Aktien­
gesellschaft zu übernehmen. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1971, mit dem das Bundesgesetz betreffend 
die Finanzierung der Autobahn Innsbruck­

Brenner geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz betreffend die Finanzierung 
der Autobahn Innsbruck-Brenner, BGBL 
Nr. 135/1964, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 224/1967 und 443/1969 w~rd wie folgt 
geändert: 

§ 1 

Der Bund hat für die Benützung der Brenner­
autobahn und der Inntalautobahn, von der Ab­
zweigung Innsbruckl Anschlußstelle West bis 
Innsbruckl Anschlußstelle Süd ein Entgelt zu ver-
lang,en. Di,eses 1st ....... , ................. . 
geboten. ist. 

§ 2 

(1) Die Herstellung, Erhaltung und Finanzie­
rung der in § 1 bezeichneten Autobahnen sowie 
die Einhebung des Benützungsentgeltes und der 
aus Nebenbetrieben gezogenen Entgelte wird 
einer Kapitalgesellschaft übertragen. Diese Ent­
gelte werden der Kapitalgesellschaft zur Abdek~ 
kung der Kosten für die Herstellung, Erhaltung 
und Finanzierung der in § 1 bezeichneten Auto­
bahnen, der Kosten der Einhebung des Benüt­
zungsentgeltes sowie der angemessenen Verwal­
tungskosten überlassen. 

(2) Die Kapitalgesellschaft nach Abs. 1 ist in 
der Form einer Aktiengesellschaft zu errichten 
(Brenner Autobahn Aktiengesellschaft), deren 
Anteile bei einem Grundkapital bis zu 10 Mil­
lionen Schilling dem Bund mit 90 v. H. und dem 
Land Tirol mit 10 v. H. und bei einem Grund­
kapital über 10 Millionen Schilling dem Bund 
mit 75 v. H. und dem Land Tirol mit 25 v. H. 
vorbehalten bleiben. Die Satzung ............ . 
Bundesregierung. 

§ 3 

(1) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermädltigt, für die im In- und Ausland durch­
zuführenden Finanzoperationen (Aufnahme von 
Anleihen, Darlehen und sonstigen Krediten) der 
Brenner Autobahn Aktiengesellsmaft Haftungen 
namens des B.undes als Bürge und Zahler (§ 1357 
des Allgemeinen Bürgerlimen Gesetzbumes) zu 
übernehmen. . 
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6 414 der B~ilagen 

(2) Der Bundesminister für Finanzen darf von 
der in Abs. 1 erteilten Ermächtigung nur dann 
Gebrauch machen, wenn 

a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag der 
Haftungen den Betrag von 2800 Millionen 
Schilling zuzüglich Zinsen und Kosten nicht 
übersteigt; 

b) die Finanzoperation im Einzelfall den Be­
trag (Gegenwert) von 500 Millionen Schil­
ling zuzüglich Zinsen und Kosten nicht 
übersteigt; . 

c) bei Anleihen, Darlehen und sonstigen Kre­
diten in inländischer Währung der nomi­
nelle Zinsfuß, bezogen auf ein Jahr, bei 
Zinsenzahlungen im nachhinein nicht mehr 
als fünf vom Hundert über dem im Zeit­
punkt der Finanzoperation geltenden Zins­
fuß für EskoU'tierungen der Oesterreichi­
schen Nationalbank (§ 48 Abs. 4 des 
Nationalbankgesetzes, BGBL Nr. 184/1955 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 276/1969) beträgt; 

d) bei Anleihen, Darlehen und sonstigen Kre­
diten in ausländischer Währung der nomi­
nelle Zinsfuß, bezogen auf ein Jahr, bei 
Zinsenzahlungen im na.chhinrein nicht mehr 
als fünf vom Hundert über dem aritll­
mellischen Mittel:ws den im Zeitpunkt 
der Schuldaufnahme geltenden offiziellen 
Diskontsätzen in Belgien, der Bundes­
republik Deutschland, Frankreich, Groß­
britannien,. den Niederlanden, Schweden, 
der Schweiz und den USA (New York) 
beträgt; 

e) die Laufzeit der Finanzoperation 30 Jahre 
nicht übersteigt; 

f) die prozentuelle Gesamtbelastung für den 
Bund bei Anleihen, Darlehen und sonsti­
gen Krediten in inländischer Währung 
unter Zugrundelegung der folgenden For­
mel nicht mehr als 21/2 vom Hundert über 
dem nominellen Zinsfuß laut lit. c beträgt: 

Rüdu:ahlungskurs abZÜglich) 
Nettoerlös der Finanzope-

100 X (Zin'sfuß + ration in Hundertsätzen 
gern. lit. C mittlere Laufzeit 

Nettoerlös der Finanzoperation in Hundertsätzen; 

(2) .. . wie bisher ... 

a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag 
(Gegenwert) der Haftung 6400 Millionen 
Schilling einschließlich der Zinsen und 
Kosten nicht übersteigt; 

b) die Finanzoperation im Einzelfall den Be­
tra.g (Gegenwelrt) von 1000 Millionen 
Schilling einschließlich der Zinsen und 
Kosten nicht übersteigt; 

c) die Laufzeit der Finanzoperation 30 Jahre 
nicht übersteigt; 

d) die prozentuelle Gesamtbelastung bei An­
leihen, Darlehen und sonstigen Krediten in 
inländischer Währung unter Zugrunde­
legung der folgenden Formel nicht mehr 
als das Zweieinhalbfache des im Zeitpunkt 
der Finanzoperation geltenden Zinsfußes 
für Eskontierungen der Oesterreichischen 
Nationalbank (§ 48 Abs. 2 des National­
bankgesetzes 1955, BGBL Nr. 184, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 276/ 
1969) beträgt: 

Rückzahlungskurs abzüglich ) 
NettoerIös der Finanzope­
ration in Hundertsätzen 

100 X (Zinsfuß + 
mittlere Laufzeit 

NettoerIös der Finanzoperation in Hundertsätzen; 
e) die prozentuelle Gesamtbelastung bei An~ 

Leihen·, Darlehen und sonstigen Krediten 
in ausländischer Währung nach der Formel 
laut lit. d nicht mehr als das Zweieinhalb­
fache des arithmetischen Mittels aus den im 
Zeitpunkt der Finanzoperation geltenden 
offiziellen Diskontsätzen in Belgien, der 
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, den Niederlanden, Schwe­
denl, der Schweiz untd der USA (New York) 
beträgt; 

f) die Finanzoperation in Schilling, Belgischen 
Franken, Deutschen Mark, Englisd1en 
Pfunden, ·Französischen Francs, Holländi­
schen Gulden, Italienischen Liren, Japani­
schen Yen, Kanadischen Dollar, Schwedi­
schen Kronen, Schweizer Franken,. US­
Dollar oder in Rechnungseinheiten, die auf 
mehreren dieser Währungen beruhen, 
erfolgt. 
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414 der Beilagen 7 

g) die prozentuelle Gesamtbelastung für den 
Bund bei Anleihen, Darlehen und sonstigen 
Krediten in ausländischer Währung nach 
der Formel laut lit. f, jedoch unter Zu­
grundelegung des Zinsfußes gemäß lit. d, 
nicht mehr als 21/2 vom Hundert über dem 
n~minellen Zinsfuß laut lit. d beträgt; 

h) die Finanzoperation in Schilling, Belgischen 
Franken, Deutschen Mark, Englischen 
Pfunden, Französischen Franken Holländi­
schen GulicLen, Italienischen Lira, Japani­
schen Yen, Kanadischen Dollar, Schwedi­
schen Kronen, Schweizer Franken, US­
Dollar oder in Rechnungseinheiten, die auf 
mehreren dieser Währungen beruhen er­
folgt; 

(3) Die gemäß Abs. 1 und 2 übernommene 
Haftung darf im Falle einer vertraglich vor­
gesehenen Prolongation der Verpflichtungen aus 
den Finanzoperationen erstreckt werden, wenn 
die jeweils zu prolongierende Verpflimtung bei 
sonst unveränderten Bedingungen keine längere 
Laufzeit als fünf Jahre aufweist, im Einzelfall 
den Betrag von 1000 Millionen Schilling ein­
schließlich der Zinsen und Kosten und die neue 
Laufzeit den Zeitraum von zehn Jahren nicht 
ül;>ersteigt und dadurch keine l\.nderung in der 
Höhe der jeweils ausstehenden Haftungssumme 
eintritt. 

(4) Bei der Fesmtellufllg des Nettoedöses gemäß 
Abs. 2 lit. fund lit. g sind die Emissions­
und Zuzählungsverluste, Begebungsprovisionen, 
Werbe- und Druckkosten (Begebungskosten) 
vom Bruttoerlös in Abzug zu bringen. 

(5) Wird die Haftung des Bundes gemäß Abs. 1 
und 2 für Fremdwährungsbeträge _ übernommen, 
so sind diese zu den im Zeitpunkt der Haftungs­
übernahme vom Bundesministerium für Finan­
zen jeweils festgesetzten Kassenwert auf die 
genann~ten Höchstbeträge anzurechnen. 

(6) Wird der Bund aus der Haftung in 
Anspruch genommen, so sind die Aufwendungen 

fällt aus 

fällt aus 

(3) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, die gemäß Abs. 1 und 2 übernomme­
nen Haftungen über die vertraglich vereinbarte 
Laufzeit zu erstrecken, 

a) wenn eine. Prolongierung der Fälligkeit 
der Verpflichtungen aus Finanzoperationen 
vertraglich vorgesehen ist und vom Schuld­
ner in Anspruch genommen wird oder z.ur 
Vermeidung einer Inanspruchnahme des 
Bundes aus der Haftung infolge unvorher­
sehbar eingetretener wirtschaftlicher oder 
finanzieller Schwierigkeiten des Haupt­
schuldners gebot_en ist und der Gläubiger 
zustimmt, 

b) jedoch nur insoweit, als durch die Prolon­
gierung die vertraglich vereinbarte Laufzeit 
um nicht mehr als fünf Jahre überschrit­
ten wird, . 

c) wenn die Mehrleistungen an Zinsen im 
Haftungsrahmen für Zinsen und Kosten 
Deckung finden und 

d) wenn die sich jeweils ergebende Gesamt­
laufzeit die im Abs. 2 lit. c festgesetzte 
Laufzeit nicht übersteigt. 

(4) Bei der Feststellung des Nettoerlöses gemäß 
Abs. 2 Iit. d und lit. e sind ................. . 
bringen. 

(5) Für die Beurteilung der Gesamtbelastung 
bei Krediten, bei welchen die Zinssätze jeweils 
für bestimmte Zeitabschnitte variabel festgesetzt 
werden, ist für die vertragliche Laufzeit die 
Gesamtbelastung nach der Formel laut Abs. 2 
lit. d zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
maßgebend. Für die Ermittlung der Gesamt­
belastung bei Anleihen sind vertraglich vorgese­
hene r;ilgungsmöglichkeiten duI'ch fl'eihändigen 
RückhlUf nicht zu berücksichltig,en. 

(6) Wird die Haftung des Bundes gemäß Abs. 1 
und 2 für Fremdwährungsbeträge 'übernommen, 
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hiefür aus dem Ertrag der Bundesmineralölsteuer 
zu bestreiten. 

§ 3 a 

Die Forderung der Kapitalgesellschaft gegen 
den Bund auf überlassung der Entgelte gemäß 
§ 2 Abs. 1 ist ab dem Kalenderjahr 1968 höch~ 
stens mit dem Betrag in die Jahresabschlüsse der 
Kapitalgesellschaft einzustellen,' 

den die Kapitalgesellschaft für die Herstellung, 
Erhaltung und FillJallJzierung <ler BrellJnerauto­
bahn sowie für die Kosten der Einhebung der 
Entgelte gemäß § 2 Abs. 1 und zur Deckung 
angemessener Verwaltungskosten aufgewendet 
hat. 

§3b 

(1) Dj.e KapitalgeseUschalt (§ 2 Abs. 1) ist mit 
Wirkung ab der Veranlagung für das Kalender­
jahr 1968 von den bundesgesetzlich geregelten 
Abgaben vom Einkommen sowie von der Ge­
werbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem 
Gewerbekapital befreit. 

(2) Von der Umsatzsteuer sind, unbeschadet 
der Bes,timmu'llJgen ·des § 4 Umsatzsteuer~esetz 
1959, BGBl. Nr. 300/958, befreit: 

a) die Umsätze des Bundes nach § 1, 
b) die Umsätze der Kapitalgesellschaft an den 

Bund, soweit der Bund der Kapitalgesell­
schaft hiefür die nach § 2 Abs. 1 verein­
nahmten Entgelte überläßt. 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 2 sind auf 
steuerbare Vorgänge anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 1963 bewirkt worden sind. 

§ 4 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
hinsichtlich der §§ 1 und 2, Abs. 1 der Bundes­
minister für Bauten und Technik im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Finanzen und 
hinsichtlich der §§ 2 Abs. 2 erster Satz, 3, 3 a und 
3 b der Bundesminister für Finanzen, hinsicht­
lich des § 2 Abs. 2 zweiter Satz die Bundesregie­
rung betraut. 

so sind diese zu den im Zeitpunkt der Haftungs­
übernahme vom Bundesminister für Finanzen 
jeweils festgesetzten Kassenwerten auf die 
genannten Höchstbeträge anzurechnen. 

(7) Wird der Bund aus der Haftung in An­
spruch genommen oder leistet er zur Vermei­
dung einer Inanspruchnahme aus der Haftung 
Zahlungen an die Brenner Autobahn Aktien­
gesellschaft, so sind die Aufwendungen hiefür 
aus dem Ertrag der Bundesmineralölsteuer zu 
bestreiten. 

Die ForderullJg 
einzustellen, 

§3 a 

den die Kapitalgesellschaft für die Herstellung, 
Erhaltung und Finanzierung der Brennerauto­
bahn und der Inntalautobahn, von der Abzwei­
gung Innsbruck/Anschlußstelle West bis Inns­
bruckl Anschlußstelle Süd sowie für die Kosten 
der Einhebung der Entgelte gemäß § 2 Abs. 1 
und zur Deckung angemessener Verwaltungs­
kosten autgewendet hat. 

fällt aus 

fällt aus 
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Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

hinsichtlich Art, I Z. 1, Z. 2, soweit sie sich auf 
§ 2 Abs. 1 bezieht, und Z. 3, soweit sie sich auf 
§ 3 Abs. 7bez;ieht, der Bundesminister für 
Bauten und Technik, 

hinsichtlich Art. I Z. 2, soweit sie sich auf § 2 
Abs. 2 erster Satz bezieht, Z. 3, soweit sie sich 
auf § 3 Abs. 1 bis 6 bezieht, und Z. 4 der Bun­
desminister für Finanzen und 

hinsichtlich Art. I Z. 2, soweit sie sich auf § 2 
Abs. 2 zweiter Satz bezieht die Bundesregierung. 
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